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Bekanntmachung des Unterhaltungsverbandes „Untere Saale“ 
 

 
Halle, den 05. Mai 2011 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Der Unterhaltungsverband „Untere Saale“ gibt hierdurch bekannt, dass in der Zeit von Juni bis 
Dezember 2011 an den Verbandsgewässern (Gewässer II. Ordnung) Unterhaltungsarbeiten 
durchgeführt werden. 
 
Die Eigentümer oder Nutzer der Anliegergrundstücke haben den ausführenden Firmen sowie den 
Dienstkräften des Verbandes Zutritt zu diesen Gewässern sowie die notwendige Bau- und 
Arbeitsfreiheit an den Gewässern zu gewähren. Die gesetzliche Grundlage hierfür bilden das 
Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz – WVG vom 12.02.1991, 
zuletzt geändert am 15.05.2002), das Wassergesetz Land Sachsen-Anhalt, vom 26.11.1991, 
zuletzt geändert am 16.03.2011) sowie die Satzung des Unterhaltungsverbandes „Untere Saale“ 
vom 17.02.1993, zuletzt geändert am 02.12.2010). 
 
Einsichtnahme in die Liste der Verbandsgewässer sowie nähere Auskünfte sind in der 
Geschäftsstelle des Verbandes möglich. 
 
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass mit der 6. Änderung des WG LSA § 64 festgelegt 
wurde, dass Eigentümer der Grundstücke die Mehrkosten der Gewässerunterhaltung zu ersetzen 
haben, wenn sich die Kosten für die Unterhaltung erhöhen, weil ein Grundstück in seinem 
Bestand besonders zu sichern ist, oder weil eine Anlage in oder am Gewässer sie erschwert und 
wenn der Unterhaltungspflichtige den Kostensatz geltend macht. Mehrkosten entstehen, wenn 
von den Grundstücken oder Anlagen nachteilige Auswirkungen ausgehen, die zusätzliche 
Unterhaltungskosten verursachen (z. B. Handarbeit).  
 
 
Anschrift der Geschäftsstelle: 
 
Unterhaltungsverband „Untere Saale“ 
Brachwitzer Straße 17 
06118 Halle Saale 
Tel.: 0345 5633193 
Fax: 0345 5633194 
E-Mail: info@uhv-us.de
 
 
 
 
gez. Frank Gunkel 
Verbandsvorsteher 
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